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Anzahl öffentlicher Planungsausschreibungen 2012-2022
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Planungsausschreibungen 2012: 3.785

Planungsausschreibungen 2016: 8.058

Planungsausschreibungen 2020: 12.709

Planungsausschreibungen 2021: 14.326

Planungsausschreibungen 2022: 14.530
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Planungsausschreibungen nach Verfahrensarten 2022

Verhandlungsverfahren
(6.830 = 45 %)

Offenes Verfahren
 ( 5.172 = 37 %)

Ex-ante-Bekanntmachung
( 820 = 9 %)

Sonstiges
(1.289 = 9 %)

Planungswettbewerbe
 (397 = 3 %)
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397 Planungswettbewerbe = 3 %
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Anteil von Wettbewerben an architektenrelevanten Ausschreibungen
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2015: 433 Wettbewerbe 2018:  499 Wettbewerbe 2022: 397 Wettbewerbe
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Die Zukunft des Wettbewerbswesens
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„Ideenwettbewerbe sind traditionell das Verfahren, 
das innovative Lösungen bei Bietern initiiert [...]“ 

„Der höchste Grad an Innovation wird erreicht,
wenn der Wettbewerb offen und mit möglichst
geringen Vorgaben durchgeführt wird. Der offene
Wettbewerb (§ 3 (2) RPW 2013) eignet sich
deshalb so gut, weil es die größtmögliche
Bandbreite an Teilnehmern und damit die
größtmögliche Innovationsvielfalt generiert. Hier
können auch „junge“ Bieterunternehmen (Start-
Ups) zum Zug kommen.“
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Die Zukunft des Wettbewerbswesens

Vergaberechtliche Ausgangslage

¬ § 103 Abs. 6 GWB:

Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dem Auftraggeber aufgrund vergleichender Beurteilung durch ein Preisgericht mit oder 
ohne Verteilung von Preisen zu einem Plan oder einer Planung verhelfen sollen.

¬ Abschnitt 5 der VgV:

§ 69 VgV

(1) Wettbewerbe nach § 103 Abs. 6 GWB werden insbesondere auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des 
Bauwesens oder der Datenverarbeitung durchgeführt (Planungswettbewerbe).

(2) Bei der Durchführung eines Planungswettbewerbs wendet der öffentliche Auftraggeber die 
§§ 5, 6 und 43 und die Vorschriften dieses Abschnitts an.

(Beachte: Daneben gelten des Weiteren die Anforderungen an die E-Vergabe [ausgenommen ist die Einreichung von Wettbewerbs-
modellen])
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Die Zukunft des Wettbewerbswesens

Vergaberechtliche Ausgangslage

¬ Abschnitt 6, Unterabschnitt 2 der VgV:

§ 78 VgV

(1) Planungswettbewerbe gewährleisten die Wahl der besten Lösung der Planungsaufgabe und sind gleichzeitig ein geeignetes
Instrument zur Sicherstellung der Planungsqualität und Förderung der Baukultur.

(2) Planungswettbewerbe dienen dem Ziel, alternative Vorschläge für Planungen, insbesondere auf dem Gebiet der Raum-
planung, des Städtebaus und des Bauwesens, auf der Grundlage veröffentlichter einheitlicher Richtlinien zu erhalten. Sie
können vor oder ohne Vergabeverfahren ausgerichtet werden. In den einheitlichen Richtlinien wird auch die Mitwirkung der
Architekten- und Ingenieurkammern an der Vorbereitung und bei der Durchführung von Planungswettbewerben geregelt.
Der öffentliche Auftraggeber prüft bei Aufgabenstellungen im Hoch-, Städte- und Brückenbau sowie in der
Landschafts- und Freiraumplanung, ob für diese ein Planungswettbewerb durchgeführt werden soll, und
dokumentiert seine Entscheidung.

(3) Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts sind zusätzlich zu Abschnitt 5 für die Ausrichtung von Planungswettbewerben
anzuwenden. [...]
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Die Zukunft des Wettbewerbswesens

Das Zusammenspiel von VgV und RPW 2013

¬ Die RPW 2013 bilden die einheitlichen Richtlinien für die Durchführung von Planungswettbewerben

¬ Der Auslober hat sich in aller Regel strikt an die Vorgaben aus der RPW 2013 zu halten. Von einzelnen Regelungen der RPW 2013
darf lediglich aus sachlich zwingenden Gründen im Einvernehmen mit der zuständigen Architektenkammer bzw.
Ingenieurekammer abgewichen werden, § 2 Abs. 4 Unterabs. 2 S. 1 RPW 2013.

¬ Ausweislich § 2 Abs. 4 Unterabs. 1 Hs. 2 RPW 2013 wird mit der Registrierung des Wettbewerbs durch die Architekten- bzw.
Ingenieurekammer bestätigt, dass die Teilnahme- und Wettbewerbsbedingungen den RPW 2013 entsprechen. Damit wird
allerdings nicht bestätigt, dass die Wettbewerbsunterlagen im Allgemeinen und die Teilnahme- und Wettbewerbsbedingungen im
Besonderen auch vergaberechtskonform sind.
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Die Zukunft des Wettbewerbswesens

Das Zusammenspiel von VgV und RPW 2013

¬ Der Wettbewerb und das sich gegebenenfalls anschließende Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb gem. § 14 Abs. 4
Nr. 8 VgV („Realisierungswettbewerb“ / „Ideenwettbewerb mit Realisierungsmöglichkeit“) stellen zwei eigenständige
Verfahren dar.

¬ Diese eigenständigen Verfahren sind allerdings dadurch miteinander verknüpft, dass bestimmte Anforderungen an das
Verhandlungsverfahren bereits in dem Wettbewerb bekanntgegeben werden müssen. Das betrifft insbesondere

 die Eignungskriterien und deren Nachweise (§ 70 Abs. 2 VgV)

 die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung.

¬ Bei der Gestaltung der Zuschlagskriterien und Gewichtungen ist insbesondere den Platzierungen aus dem Wettbewerb
angemessen Rechnung zu tragen. Denn ausweislich § 8 Abs. 2 RPW 2013 ist bei der Umsetzung des Projekts einer der Preisträger,
in der Regel der Gewinner, unter Berücksichtigung der Empfehlung des Preisgerichts mit den weiteren Planungsleistungen zu
beauftragen, sofern kein wichtiger Grund der Beauftragung entgegensteht.
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Die Zukunft des Wettbewerbswesens

Das Zusammenspiel von VgV und RPW 2013

¬ Als Zuschlagskriterien im Vergabeverfahren dürfen nicht lediglich der Preis sowie das Wettbewerbsergebnis aus dem
Planungswettbewerb festgelegt werden. Es bedarf darüber hinaus auch mindestens eines effektiven Qualitätskriteriums.

 Beachte: Die Bieter müssen eine echte Chance erhalten, ihr Erstangebot auch hinsichtlich der Qualitäts- bzw.
Leistungskriterien und nicht nur lediglich preislich zu verbessern (§ 17 Abs. 10 VgV). Dabei muss das Qualitätskriterium von
ausreichendem Gewicht sein, ansonsten würde es sich um ein unzulässiges „Alibi-Kriterium“ handeln.

¬ Gemäß § 79 Abs. 1VgV sind mit der Ausrichtung eines Planungswettbewerbs für Architekten- und Ingenieurleistungen Preise
oder Anerkennungen auszuloben, die der Bedeutung und Schwierigkeit der Bauaufgabe sowie dem Leistungsumfang nach der
HOAI angemessen sind.

 Gemäß § 7 Abs. 1 RPW 2013 werden Preise solchen Arbeiten zuerkannt, auf deren Grundlage die Aufgabe realisiert werden
kann. Anerkennungen werden für bemerkenswerte Teilleistungen vergeben.
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Die Zukunft des Wettbewerbswesens

Das Vergaberecht als Treiber der Nachhaltigkeit

11

Steigender politi-
scher Druck zu 
nachhaltigkeitsori-
entierter Planung 
(„Bauwende“)

Zunehmende 
rechtliche Vor-
gaben für die 
umwelt- und 
klimagerechte 
Ausübung des 
Beschaffungser-
messens

Initiativen wie 
die Systematik 
für Nachhaltig-
keitsanforde-
rungen in 
Planungswett-
bewerben
(„SNAP“)

 Höherer Anreiz 
für Wettbewerbe?

 Höhere 
Komplexität der 
Wettbewerbe?
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Die Zukunft des Wettbewerbswesens

Bedeutung von VgV-Verfahren

¬ Nach wie vor – und auch zukünftig – erhebliche Anzahl „klassischer“ VgV-Verfahren (vor allem Verhandlungsverfahren, offenes
Verfahren)

¬ Anzahl EU-weiter Verfahren wird aufgrund erwarteter Änderungen der Vorschriften zur Schwellenwertberechnung
(vgl. Referentenentwurf der Bundesregierung „Entwurf einer Verordnung zur Anpassung des Vergaberechts an die Einführung
elektronischer Standardformulare für EU-Bekanntmachungen („eForms“) an und weitere europarechtliche Anforderungen“ vom
16.02.2023 (Link)) sogar noch zunehmen

¬ Fachliche/Personelle Überforderung und Sparsamkeitsdruck spielen ebenfalls eine Rolle
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https://forum-vergabe.de/wp-content/uploads/2023/02/20230216-Referentenentwurf-eFormVO.pdf
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Die Zukunft des Wettbewerbswesens

Folgen für Planungsbüros

¬ Akzeptanz der VgV-Verfahren auf Bieterseite sowie eine Anpassung an die Anforderungen der Vergabeverfahren, gerade auf Seiten 
kleinerer Büroeinheiten / Start-ups, existentiell wichtig!

 Kenntnisse rechtlicher Anforderungen / Professionalisierung

 Handlungsspielräume kennen und nutzen

 Bildung von Bewerber-/Bietergemeinschaften

 Arbeit in projektbezogenen Netzwerkstrukturen

 Mitnahme persönlicher Referenzen

 Eignungsleihe

 Bewusster Umgang mit Bieterfragen und Rügen

 Z.B. betreffend angemessene Eignungskriterien, Vergleichbarkeit von Referenzen usw.
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Die Zukunft des Wettbewerbswesens

Folgen für Auftraggeber

¬ Bewusste Entscheidung für / gegen einen Planungswettbewerb wichtig (Chancen und Risiken erkennen und abwägen)

¬ Spielräume innerhalb der Verfahren (Planungswettbewerb und auch VgV-Verfahren) kennen und nutzen

 Sinnvolle Steuerung der Bewerberauswahl

 Beachtung des Prinzips des Leistungswettbewerbs

 Möglichkeit der Vorgabe von Festpreisen

 Möglichkeit der Bewertung der Planungsqualität (Angebot mit Lösungsvorschlag)

 Möglichkeit der Bewertung der Projektumsetzung (Konzepte)

 Möglichkeit der Bewertung von Präsentationen / Interviews

¬ Beachtung des Prinzips der Kostenerstattung bei Verlangen von Lösungsvorschlägen außerhalb eines Planungswettbewerbs

¬ Berücksichtigung der Interessen kleiner und „junger“ Büroeinheiten
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wir sind für sie da. und da. und da.

voßstraße 20    10117 berlin

t +49 [0]30. 884 80 80    f +49 [0]30. 88 48 08 84

berlin@avocado.de

thurn-und-taxis-platz 6 60313 frankfurt

t +49 [0]69. 913 30 10    f +49 [0]69. 91 33 01 19

frankfurt@avocado.de

neuer wall 46    20354 hamburg

t +49 [0]40. 468 979 80    f +49 [0]40. 468 97 98 99

hamburg@avocado.de

spichernstraße 75-77    50672 köln

t +49 [0]221. 39 07 10   f +49 [0]221. 390 71 29

koeln@avocado.de

Nymphenburger Straße 4   80335 München 

t +49 [0]89. 55 05 95 60    f +49 [0]89. 550 59 56 29

muenchen@avocado.de

rond point schuman 6 box 5    b-1040 bruxelles

t +32 [0]2 742 32 00    f +32 [0]2 734 76 71

bruxelles@avocado.de



Dr. Rebecca Schäffer, MJI

spichernstraße 75–77 50672 köln

t +49 [0]221. 39 07 10 f +49 [0]221. 390 71 29

r.schaeffer@avocado.de

www.avocado.de

avocado rechtsanwälte:  

berger, figgen, gerhold, kaminski, voß rechtsanwälte part mbb. 

die partnerschaft sowie deren partner sind im partnerschaftsregister des amtsgerichts

berlin-charlottenburg unter pr 331 b eingetragen.



Rückfragen und Anmerkungen


